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Übersichtsplan Geltungsbereich Aufstellung des Bebauungsplanes „Hörsken“, Ottmars-

bocholt 

 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat in seiner 

Sitzung am 20.02.2024 den Aufstellungsbeschluss für die Aufstellung des Be-

bauungsplanes „Hörsken“, Ottmarsbocholt, gefasst. 

Ziel der Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Realisierung eines neuen Wohnbaugebietes. Außerdem wird eine neue 

Erschließungsstraße als direkte Anbindung an die Venner Straße geschaffen. 

Hierfür ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

 



 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil dieser Bekanntmachung und 

als Übersichtsplan (siehe vorherige Seite) beigefügt. 

 

Zur frühzeitigen Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

werden die bisher verfügbaren Informationen gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

in der Zeit vom 10.09.2025 bis zum 02.10.2025 (einschließlich) 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

www.senden-westfalen.de 

→ Wirtschaft & Bauen → Planen & Bauen → Aktuelle Bauleitplanverfahren 

 

Die bisher verfügbaren Informationen zum Verfahren werden ergänzend im Rat-

haus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 48308 

Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

  montags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  dienstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  mittwochs 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  donnerstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

  freitags 08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeinde Senden Stellung-

nahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektronisch an 

bauleitplanung@senden-westfalen.de 

übermittelt werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben werden 

(beispielsweise schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

 

Az.: IV 622-00 

48308 Senden, 09.09.2025 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

SebastianTäger 

 

 

  

  

http://www.senden-westfalen.de/
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Zentrale Mensa Senden“ 

 

Der Bau- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde Senden hat in seiner 

Sitzung am 05.12.2023 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Zent-

rale Mensa Senden“ gefasst. Ziel der Planung ist die bauplanungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer Mensa zu erwirken. 



Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Teil dieser Bekanntmachung und 

als Übersichtsplan (siehe erste Seite dieser Bekanntmachung) beigefügt. 

 

Zur frühzeitigen Information über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung 

werden die bisher verfügbaren Informationen gem. § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 

13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 

 

in der Zeit vom 10.09.2025 bis zum 02.10.2025 (einschließlich) 

 

auf der Homepage der Gemeinde Senden unter folgender Adresse veröffentlicht: 

www.senden-westfalen.de → Wirtschaft & Bauen → Planen & Bauen → Aktuelle 

Bauleitplanverfahren 

 

Die bisher verfügbaren Informationen zum Verfahren werden ergänzend im Rat-

haus der Gemeinde Senden – Zimmer 305 (2. OG) – Münsterstraße 30, 48308 

Senden zu folgenden Zeiten zur Verfügung gestellt: 

 

  montags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  dienstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  mittwochs 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 

  donnerstags 08:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 

  freitags 08:30 – 12:00 Uhr 

 

Während der Veröffentlichungsfrist können bei der Gemeindeverwaltung Senden 

Stellungnahmen abgegeben werden. Stellungnahmen sollen möglichst elektro-

nisch an die E-Mail-Adresse bauleitplanung@senden-westfalen.de übermittelt 

werden, können aber auch auf anderem Wege abgegeben werden (beispielswei-

se schriftlich oder zur Niederschrift). 

 

Gem. § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebau-

ungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 

gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll. 

 

Az.: IV 622-00 

48308 Senden, 09.09.2025 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

SebastianTäger 

 

http://www.senden-westfalen.de/


 

 

 
 

Übersichtsplan Nr. 1 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 



  

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Mendelsohnstraße“ zwi-

schen Schumannstraße, Offenbachstraße und Beethovenstraße - siehe Über-

sichtsplan Nr.1 (schraffierte Fläche) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemein-

destraße nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der derzeit geltenden Fassung 

hiermit dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Der Gemeingebrauch wird nicht be-

schränkt. Verkehrsbeschränkungen werden durch diese Widmung nicht ausge-

schlossen. Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese Bekanntma-

chung wirksam. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

8048, 48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die 

angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-

ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-

hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-

stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-

re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behör-

de oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erho-

ben, besteht seit dem 01.01.2022 gem. § 55 d S. 1 VwGO die Pflicht zur Über-



mittlung in elektronischer Form. Dies gilt nach § 55 d S. 2 VwGO auch für andere 

nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer Übermitt-

lungsweg nach § 55 a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 

Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 

bei diesem Personenkreis nach § 55 d S. 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mit-

tels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu-

lässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder un-

verzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 

Dokument nachzureichen. 

 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Sollte die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 

versäumt werden, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

 

Senden, den 03.09.2025 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

SebastianTäger 

 

 

http://www.justiz.de/


 

 

 
 

Übersichtsplan Nr. 2 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Schumannstraße“ zwi-

schen Bachstraße und Wagnerstraße - siehe Übersichtsplan Nr.2 (schraffierte 

Fläche) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 3 Abs. 1 Nr. 

3 i. V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

(StrWG NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem öffentlichen Verkehr 

gewidmet. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. Verkehrsbeschränkungen 

werden durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. Der Übersichtsplan ist Be-

standteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese Bekanntma-

chung wirksam. 

 

 

 



Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

8048, 48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die 

angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-

ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-

hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-

stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-

re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behör-

de oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erho-

ben, besteht seit dem 01.01.2022 gem. § 55 d S. 1 VwGO die Pflicht zur Über-

mittlung in elektronischer Form. Dies gilt nach § 55 d S. 2 VwGO auch für andere 

nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer Übermitt-

lungsweg nach § 55 a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 

Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 

bei diesem Personenkreis nach § 55 d S. 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mit-

tels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu-

lässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder un-

verzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 

Dokument nachzureichen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Sollte die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 

versäumt werden, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

 

Senden, den 03.09.2025 

Der Bürgermeister 
 

 

 

 

SebastianTäger 

 

 

http://www.justiz.de/


 

 

 

 
 

Übersichtsplan Nr. 3 

 

 

Gem. § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit gültigen Fassung ergeht folgende 

  

 

Widmungsverfügung 

 

Die folgenden Straßen- und Wegeflächen im Bereich „Weberstraße“ zwischen 

Mönkingheide und Wagnerstraße - siehe Übersichtsplan Nr.3 (schraffierte Flä-

che) -  werden mit der Eigenschaft einer Gemeindestraße nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 i. 

V. m. Abs. 4 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG 

NRW) in der derzeit geltenden Fassung hiermit dem öffentlichen Verkehr gewid-

met. Der Gemeingebrauch wird nicht beschränkt. Verkehrsbeschränkungen wer-

den durch diese Widmung nicht ausgeschlossen. Der Übersichtsplan ist Be-

standteil dieser Widmungsverfügung. 

 

Gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 StrWG NRW wird die Widmung durch diese Bekanntma-

chung wirksam. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Widmung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 

8048, 48043 Münster schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle Klage einreichen. 



 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die 

angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden. 

 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die 

elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-

ment muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit 

einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person verse-

hen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 

Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-

stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besonde-

re elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - 

ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).  

 

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behör-

de oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr 

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erho-

ben, besteht seit dem 01.01.2022 gem. § 55 d S. 1 VwGO die Pflicht zur Über-

mittlung in elektronischer Form. Dies gilt nach § 55 d S. 2 VwGO auch für andere 

nach der VwGO vertretungsberechtigten Personen, denen ein sicherer Übermitt-

lungsweg nach § 55 a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 

Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch 

bei diesem Personenkreis nach § 55 d S. 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mit-

tels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu-

lässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder un-

verzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches 

Dokument nachzureichen. 



 

Hinweise der Verwaltung: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Sollte die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person 

versäumt werden, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

 

Senden, den 03.09.2025 

 
Der Bürgermeister 

 

 

 

 

SebastianTäger 

 

 

http://www.justiz.de/


 

 
s. nächste Seiten 
 



 



 



 
 



 

 

 

 



 

 

 

In dem Monat Juli 2025 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde Sen-
den folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer bislang 
nicht ermittelt werden konnten: 

 

1 Ladecase 

1 Fitnesstracker 

2 Herrenräder  

1 Werkzeugtasche 

1 Katze 

1 AirTag 

1 Kinderroller 

1 E-Bike Damen 

Diverse Schlüssel 

 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Brillenetui mit Brille 

Diverse Schlüssel 

 

          

                             
Senden, 04.08.2025                                i. A. Schäfer 

 
 
 



 

 

 

In dem Monat August 2025 wurden beim Fachbereich Ordnung der Gemeinde 
Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren Eigentümer bis-
lang nicht ermittelt werden konnten: 

 

1 Ladecase 

1 Kleinkindspielzeug 

1 Katze 

1 Sonnenbrille 

1 Brillenetui 

1 Hut 

2 Damenräder 

3 Kinderräder 

1 Sitzbank Motorrad 

1 Smartphone 

1 Helm 

1 Schmuck 

Diverse Schlüssel 

 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Ehering 

Diverse Schlüssel 

 

          

                             
Senden, 04.08.2025                                i. A. Schäfer 


